
Ablauf der Beantragung von Subventionen
bei der Gemeinde Uesslingen-Buch

Erstkontakt zur Klärung des Bedarfs
und zur Kostenermittlung mit der KITA

Glitzerfisch.

info@glitzerfisch.ch
044 974 32 44

Füllen Sie das Formular aus und reichen Sie
es zur Prüfung beim Steueramt Uesslingen-

Buch ein.

steueramt@uesslingen-buch.ch

Direkt zum Formular für den Einkommens-
und Vermögensnachweis:

Das Steueramt berechnet das
provisorische Einkommen des

betreffenden Jahres.

Das Steueramt informiert die
antragstellende Person sowie die KITA

Glitzerfisch per E-Mail über die
Subventionseinstufung.

Bei Genehmigung des Subventionsantrags erhält
die antragstellende Person einen reduzierten Tarif,

während die KITA Glitzerfisch die Preisdifferenz
direkt mit der Gemeinde verrechnet.

Wichtig: Das Formular für den
Einkommens- und Vermögensnachweis

muss jährlich eingereicht werden, um
die Subventionseinstufung ebenfalls

jährlich zu überprüfen.

Die antragstellende Person muss wesentliche Änderungen ihrer persönlichen, familiären oder
finanziellen Situation umgehend und ohne Aufforderung dem Steueramt mitteilen.

für Quellenbesteuerte

für nicht Quellenbesteuerte

für Quellenbesteuerte

für nicht Quellenbesteuerte

https://www.uesslingen-buch.ch/public/upload/assets/2984/Einkommens-%20und%20Verm%C3%B6gensnachweis%20%28quellenbesteuerte%20Personen%29.pdf?fp=1
https://www.uesslingen-buch.ch/public/upload/assets/2940/Einkommens-%20und%20Verm%C3%B6gensnachweis%20%28nicht%20quellenbesteuerte%20Personen%29.pdf?fp=2
https://www.uesslingen-buch.ch/public/upload/assets/2984/Einkommens-%20und%20Verm%C3%B6gensnachweis%20%28quellenbesteuerte%20Personen%29.pdf?fp=1
https://www.uesslingen-buch.ch/public/upload/assets/2940/Einkommens-%20und%20Verm%C3%B6gensnachweis%20%28nicht%20quellenbesteuerte%20Personen%29.pdf?fp=2

